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§ 1060 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

Außer diesem Falle kann der Kauf sowohl von dem Käufer als Verkäufer nur wegen Verletzung über die Hälfte

bestritten werden (§§. 934 – 935). Diese Beschwerde 8ndet auch dann Statt, wenn der Ausspruch des Kaufpreises

einem Dritten überlassen worden ist.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/934
file:///

	§ 1060 ABGB
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


